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Vorlage 
an den Haushalts- und Finanzausschuss 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Grundsteuer - Entscheidung des Finanzgerichts von Rheinland
Pfalz 

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags Nord
rhein-Westfalen am 18. Januar 2024 

Die Frage der Fraktion der AfD vom 19. Dezember 2023 zu dem Thema 
,,Grundsteuer - Entscheidung des Finanzgerichts von Rheinland-Pfalz" 
wird wie folgt beantwortet: 

Es sind aktuell vier Verfahren an den Finanzgerichten in Nordrhein-West
falen anhängig, die sich gegen die Rechtmäßigkeit der Grundsteuerwert
feststellungen und deren Verfassungsmäßigkeit richten. 

Die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen hat mittlerweile für den größ
ten Teil der wirtschaftlichen Einheiten die neuen Bemessungsgrundlagen 
für die Grundsteuer festgestellt. 

Sie will nunmehr die Rechtssicherheit hinsichtlich der verfassungsrechtli
chen Fragen überprüfen lassen. Dazu sind in Nordrhein-Westfalen in Ein
spruchsfällen, in denen die Verfassungsmäßigkeit der grundsteuerlichen 
Regelungen seitens der Einspruchsführenden bezweifelt wird und die 
sich voraussichtlich für ein Musterverfahren eignen, Einspruchsentschei
dungen ergangen. Die Einspruchsführer haben inzwischen Klagen bei 
den Finanzgerichten erhoben. 

Die Klagen, die vor den nordrhein-westfälischen Finanzgerichten anhän
gig geworden sind, wurden bisher noch nicht begründet. Sobald die er
forderlichen Begründungen vorliegen, wird die nordrhein-westfälische Fi
nanzverwaltung prüfen, ob die Klageverfahren als Musterverfahren die-
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nen können. Die nordrhein-westfälischen Finanzämter werden dann be
reits anhängige oder neu eingehende Einsprüche in vergleichbaren Fäl
len ruhend stellen bis eine höchstrichterliche Klärung in den Musterver
fahren erfolgt ist (sog. ,,Zweckmäßigkeitsruhe"). Dabei wird davon ausge
gangen, dass die Einspruchsführerinnen und Einspruchsführer regelmä
ßig einem Ruhen des Verfahrens zustimmen. 

Sollte ein Musterverfahren vor dem Bundesfinanzhof oder dem Bundes
verfassungsgericht anhängig werden und werden neu eingehende Ein
sprüche auf dieses Verfahren gestützt, ruhen die Einsprüche kraft Geset
zes (sog. ,,Zwangsruhe"). Einer Zustimmung der Einspruchsführerin oder 
des Einspruchsführers zum Ruhen bedarf es dann nicht. 

~&~ 
Dr. Marcus olendrenk 
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